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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

  o Offene Bauweise

Baugrenze

Art der baulichen Nutzung

 WA Allgemeine Wohngebiete

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

Begrenzung anschließender Bebauungspläne mit Nummer

Maß der baulichen Nutzung

0,4 Grundflächenzahl

  II Zahl der Vollgeschosse

        TH < 4,5m Traufhöhe

        OK < 9,0m Oberkante

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

F+R Fuß- und Radweg

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN HINWEISE

STADT LOHNE
LANDKREIS VECHTA / OLDENBURG

Bebauungsplan  Nr.  179 
für den Bereich zwischen der
"Landwehrstraße und dem
 Stadtpark Lohne"
Mit örtlichen Bauvorschriften
(Verfahren gem. § 13a BauGB)

04.01.2022 - 11.02.2022

VERFAHRENSLEISTE

Präambel

Lohne, den 16.01.2023

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 26.08.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr.179 beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 28.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

__________________________
Lohne, den 16.01.2023

Planunterlage Bebauungsplan

Diese Karte ist gesetzlich geschützt.
Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Er-
laubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig (vgl. § 5 Abs. 3 des Niedersächsischen
Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (NVermG)).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: März 2020).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Planverfasser
Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von der

__________________________Lohne, den 16.01.2023

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lohne hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in seiner Sitzung am 30.03.2022 als Satzung ( § 10 BauGB ) sowie die Begründung beschlossen.

__________________________Lohne, den 16.01.2023

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans ist ortsüblich gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................. bekannt
gemacht worden.

__________________________Lohne, den ..................

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans ist die Verletzung von Vorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplans und der Begründung gemäß § 215 BauGB nicht geltend gemacht
worden.

__________________________Lohne, den ..................

( Siegel )

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

i.A.

 i.A.

i.A.

 i.A.

i.A.

- Bauamt -

Der Bebauungsplan ist damit am .................. in Kraft getreten.

© 2020 Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung               

Planunterlage

Stadt Lohne
Die Bürgermeisterin
                                                

__________________________

Kartengrundlage:  Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)                  Maßstab: 1:1000

Beschleunigtes Verfahren

__________________________Lohne, den 16.01.2023  i.A.

Dieser Bebauungsplan für die Innenentwicklung wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren
aufgestellt; es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB entsprechend.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lohne hat in seiner Sitzung am 26.08.2019 dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt.
Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit
Schreiben vom 21.12.2021 § 13 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 11.02.2022 gegeben.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

__________________________
Bürgermeisterin

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September
2021 (BGBl. I S. 4147) des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), vom 3. April 2012 (Nds. GVBl.
S. 46), geändert durch Gesetz vom 10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 739) und des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 700, 730) hat der Rat der
Stadt Lohne diesen Bebauungsplan Nr. 179, für den Bereich zwischen der "Landwehrstraße und dem
Stadtpark Lohne", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen
sowie den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

HINWEISE

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

30.03.202204.01.2022 - 11.02.2022


